
38 /SN-lU /Hc 
Amt der Wiener Landesregierung 

Entwurf. eines Bundesgesetzes, mit 

dem das SChulorganisationsgesetz 

und das Schulunterrichtsgesetz 

geänd�rt werden (11. Schulorgani

sationsgesetz-Novelle); 

Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Wien, 28. April 1988 

Sefriffi ' -GES�T�ENTWUI1 
zr... _�._ . .  G�9. 

Datum: 0 3. MAI 1988 

Verteil' ... 
4. MAI 1988 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu übermitteln . 

Beilagen 

AD 1105 B - 10 - 814 - 119006 - 20 

Für den Land amtsdirektor: 

Dr. Peischl 

Magistratsvizedirektor 
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M D-695-1 und 3/88 

Entwurf eines Bundesgesetzes. mit 

dem das Schulorganisationsgesetz 

und das Schulunterrichtsgesetz 

geändert werden (11. SChulorgani

sationsgesetz-NovelleJ; 

Stellungnahme 

zu Zl. 12.69 0 /3 -111/ 2/88 

An das 

Bundesministerium für 

Unterricht . Kunst und Sport 

AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

g 
l)'('rI�lslelie MD-Büro des Magistratsdirektors 

MI"";" 1082 Wien. Rathaus 

[cl,'I,'I " 'IJ'l 1111'" 42 80 0-4229 

Wien. 28. April 1988 

Auf das do. Schreiben vom 8. M ärz 1988 beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesregierung. zu dem im Betreff genannten Ge

setzentwurf folgende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Grundsätzlich werden die dem Entwurf zugrunde liegenden 1n-

tentionen. die zu weiteren Verbesserungen der Unterrichtsbe

dingungen führen werden . begrüßt. Besonders hervorzuheben 

ist hiebei die Schaffung von Grundlagen für Schulversuche im 

Bereich des gemeinsamen Unterrichts behinderter und nicht

behinderter Kinder. die dem Integrationsgedanken zum Durch

bruch verhelfen sollen. 

Einzelne Bestimmungen des Entwurfs geben zu folgenden Be

merkungen Anlaß: 

Zu Ar t. I Z 1: 

Der im § 6 Abs. 3 vorgesehene Klammerausdruck. der eine De

finition einer bestimmten Kategorie von Freigegenständen 
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enthält, erscheint entbehrlich, da auf Grund der Freiwillig

keit der Anmeldung zu derartigen Gegenständen deutlich zum 

Ausdruck kommt, daß diese vor allem von interessierten und 

begabten Schülern besucht werden. Es wird daher angeregt, 

den vorletzten Satz des Abs. 3 unverändert zu lassen. 

Zu Art. I Z 16: 

Zu § 131a Abs. 5 wird bemerkt, daß eine Beschränkung der 

Schulversuche zum gemeinsamen Un�richt von behinderten und 

nichtbehinderten Kindern auf 5 % der Sonderschulen eines 

Bundeslandes unzweckmäßig ist. Infolge der geringen Anzahl 

von Sonderschulstandorten könnte der Schulversuch in einigen 

Fällen gar nicht durchgeführt werden. Es wird daher vorge

schlagen, bei dieser Regelung auf 5 % der Sonderschulklassen 

des betreffenden Bundeslandes abzustellen. 

Abschließend darf hinsichtlich der nicht die äußere Pflicht

schulorganisation betreffenden sowie der pädagogischen Be

stimmungen des Entwurfes auf die Stellungnahme des Stadt

schulrates für Wien vom 29. April 1988, Zl. 240.641/14- 88, 

hingewiesen werden. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Lande mtsdirektor: 

Magistratsvizedirektor 
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